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ADDENDUM ZUM I-PUNKT-VERMERK 
des Sekretariats 
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter (2. Teil) 
Betr.: Geänderte Vorschriften für die Eigenkapitalanforderungen (CRD IV) [erste 

Lesung] 
a) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
b) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 
2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die zusätzliche 
Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpapier-
firmen eines Finanzkonglomerats 
- Erklärungen der Kommission 

 

Die Delegationen erhalten anbei die von der Kommission abgegebenen Erklärungen. 
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Artikel 443a der Verordnung:  

Die an diesem Artikel vorgenommenen Änderungen würden die Einführung von 27 unterschied-

lichen nationalen Ansätzen in Bezug auf die Kernbestandteile des gemeinsamen Regelwerks, wie 

etwa Eigenmittel, Risikogewichte und Risikolimits, ermöglichen. Außerdem würden in einem 

Bereich, der dem Verfahren der Mitentscheidung unterliegt und in dem der Kommission üblicher-

weise Durchführungsbefugnisse übertragen werden, Durchführungsbefugnisse, die nationale 

Abweichungen von einer EU-Verordnung betreffen, ausschließlich auf den Rat übertragen, während 

die Kommission ebenso wie die EBA und der ESRB nur noch eine beratende Funktion hätte.  

Damit die Vereinbarkeit mit Artikel 114 AEUV gewährleistet ist, muss Artikel 443 a Absatz 2 nach 

Ansicht der Kommission so ausgelegt werden, dass der Rat nach Erhalt eines Vorschlags der 

Kommission in jedem Fall verpflichtet ist, innerhalb der vorgeschriebenen Frist eine begründete 

Entscheidung zu treffen. Der letzte Unterabsatz von Artikel 443a Absatz 2, mit dem die Rechts-

position des betreffenden Mitgliedstaats festgelegt wird, wenn der Rat es rechtswidrig unterlässt, 

einen Beschluss zu fassen, darf nicht so ausgelegt werden, dass er den Rat von seiner Verpflichtung 

entbindet, im Einklang mit Artikel 443a Absatz 2 Unterabsatz 5 zu handeln, d.h. von der 

Verpflichtung, stets eine begründete Entscheidung zu treffen. Ohne diese begründete Entscheidung 

des Rates würde der letzte Unterabsatz von Artikel 443a Absatz 2 Abweichungen zulassen, die 

hinsichtlich der mit der Verordnung erreichten Harmonisierung unverhältnismäßig wären, ohne eine 

gerichtliche Kontrolle zu ermöglichen, was im Widerspruch zu Artikel 114 AEUV stünde. Die 

Kommission behält sich daher vor, den Gerichtshof anzurufen, falls der Rat die ihm durch Artikel 

443a Absatz 2 auferlegten rechtlichen Verpflichtungen außer Acht lässt, was insbesondere für den 

Fall gilt, dass der Rat es versäumt, innerhalb der vorgeschriebenen Frist eine begründete Entschei-

dung zu treffen. 
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Artikel 124d der Richtlinie:  

Die Kommission bedauert im Zusammenhang mit den Modalitäten für die Übertragung verbind-

licher Streitbeilegungsbefugnisse auf die EBA hinsichtlich höherer Puffer-Anforderungen, die von 

einer nationalen Behörde festgesetzt werden, die Tatsache, dass einer Empfehlung der Kommission 

das gleiche Gewicht beigemessen wird wie einer Empfehlung des ESRB; hierdurch wird das 

angemessene institutionelle Gleichgewicht zwischen dem ESRB und der Kommission nicht zum 

Ausdruck gebracht. 

 

Artikel 151 Absatz 1 der Richtlinie: 

Nach Ansicht der Kommission steht Artikel 151 Absatz 1 nicht im Einklang mit Artikel 260 

Artikel 3 AEUV, wonach die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, "Maßnahmen zur Umsetzung einer 

gemäß einem Gesetzgebungsverfahren erlassenen Richtlinie mitzuteilen". Da die Kommission diese 

Bestimmung des Vertrags dahin gehend auslegt, dass sie die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, der 

Kommission alle auf die Umsetzung einer Richtlinie abzielenden Maßnahmen mitzuteilen, wird sie 

von den Mitgliedstaaten verlangen, dass diese ihr alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

mitteilen, die erforderlich sind, um der CRD IV nachzukommen.  

________________________ 




